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geltliche Nutzung gewerblicher Schutzrechte mit dem Verkäufer stehen mit dieser 
in der Regel ebenfalls in notwendigem Zusammenhang im Sinne eines Stehens und 
Fallens und sind deshalb beurkundungspflichtig (vgl. § 2 Rn. 24). 

4. KG-Übertragung mit kombinierter Abtretung der Anteile am 
persönlich haftenden Gesellschafter

• Die Verpflichtung zur Übertragung einer KG-Beteiligung zusammen mit der 
Abtretung der Geschäftsanteile am persönlich haftenden Gesellschafter ist beur-
kundungsbedürftig aufgrund der untrennbaren Verbundenheit beider Geschäfte 
miteinander (§ 2 Rn. 106 ff.).

• Bei einer KG mit einer ausländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung als 
persönlich haftendem Gesellschafter ist zu beachten, dass für die Verpflichtung 
nach deutschem Recht auch für die ausländischen „GmbH-Anteile“ zT Beur-
kundungspflicht vertreten wird (§ 2 Rn. 49 ff.).

5. Verpflichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft (zB 
 privatschriftlicher GmbH-Anteilskauf nach ausländischem 
Recht ohne Beurkundungspflicht und separate Beurkundung 
der Abtretung der Anteile)

• Das (gegebenenfalls beurkundungsfreie) Verpflichtungsgeschäft nach ausländi-
schem Recht und das beurkundungspflichtige Erfüllungsgeschäft zur Abtretung 
der Anteile sind nicht als einheitliches Geschäft zu betrachten, so dass die Pflicht 
zur Beurkundung des Erfüllungsgeschäfts nicht auf das Verpflichtungsgeschäft 
durchschlägt (§ 10 Rn. 26).

• Verschiedene Teile eines größeren schuldrechtlichen Vertrages, die unterschied-
lichen Rechtsordnungen unterliegen, bilden in aller Regel ein einheitliches Ge-
schäft; die Unwirksamkeit nach §§ 125, 139 (analog) BGB kommt jedoch dann 
nicht zum Zug, wenn keines der Teilgeschäfte für sich der Beurkundungspflicht 
unterliegt, sei es, weil bereits das deutsche Recht keine Beurkundungspflicht 
vorsieht, sei es, weil durch Wahl eines großzügigeren ausländischen Rechts die 
Beurkundungspflicht entfällt, insbesondere in Fällen der GmbH-Anteilsver-
äußerung (§ 10 Rn. 27).
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III. Sonstige Fälle einheitlicher Rechtsgeschäfte

Mit allen Vorbehalten zur Vergleichbarkeit der gerichtlich entschiedenen Fälle, 
der jeweiligen Aktualität der Entscheidung und der Autorität des entscheidenden 
Gerichts (bzw. der vorgefundenen hA in der Literatur) lassen sich folgenden Fall-
gruppen anführen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmenstransaktionen liegt, 
um den Rahmen dieser Darstellung nicht zu sprengen:

• Verpflichtung zur Vornahme von Renovierungsarbeiten bei Immobilienverkauf 
(§ 3 Rn. 9)

• Vereinbarungen über die vertragliche Beschaffenheit beim Immobilienkauf 
(§ 3 Rn. 9)

• Mobiliarkauf beim Immobilienkauf (§ 3 Rn. 20)
• Vertragsstrafenversprechen beim Immobilienkauf (§ 3 Rn. 43)
• Erfolgsunabhängige Maklerprovision beim Immobilienkauf (§ 3 Rn. 43)
• Verträge, die für mindestens eine Partei mit einem Verschmelzungsvertrag 

untrennbar verbunden sind, insbesondere der Gesellschaftsvertrag einer Perso-
nengesellschaft bei Verschmelzung durch Neugründung (§ 5 Rn. 3).

• (Verpflichtende) Vorverträge oder Vorkaufsrechte (§ 2 Rn. 80, § 3 Rn. 43, § 5 
Rn. 4)

IV. Sonstige Fälle fehlender Einheitlichkeit

Mit denselben Vorbehalten wie eingangs oben Rn. 8 geäußert, sind hier folgen-
de Fallgruppen aufzuführen:

• In der Regel: Darlehen und Finanzierungszusagen eines Dritten beim Immo-
bilienkauf (§ 3 Rn. 34 ff.)

• Maklerprovision beim GmbH-Anteilskauf (§ 2 Rn. 57)
• (Prozessuale) Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung (§ 7 Rn. 6)
• Schiedsvereinbarungen, Schiedsordnungen (§ 2 Rn. 65)
• Schuldrechtliche Verpflichtung zur Übernahme eines GmbH-Geschäftsanteils 

(§ 6 Rn. 4)
• (Schuldrechtliche) Verträge nach ausländischem Recht bei beurkundungspflich-

tigem dinglichen Vollzugsakt nach deutschem Recht (§ 10 Rn. 26 f.)

III. Sonstige Fälle einheitlicher Rechtsgeschäfte
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V. Allgemeine Grundsätze und Gestaltungshinweise 

1. „Miteinander Stehen und Fallen“

Die Faustformel, wonach Rechtsgeschäfte, die „miteinander stehen und fallen“, 
insgesamt beurkundungspflichtig sind, wenn nur eines von ihnen der Beurkun-
dungspflicht unterliegt, stellt heuristisch gesehen sicherlich einen guten Indikator 
dar, sich in einem konkreten Fall der Frage der Gesamtbeurkundungsbedürftigkeit 
zu nähern. Diese Formel darf allerdings nicht vorschnell und reflexartig zu einer 
möglichst umfänglichen Einbeziehung von Vertragsdokumenten in den Beurkun-
dungsprozess führen; vielmehr müssen die von der Rechtsprechung herausgear-
beiteten, jeweils spezifisch auf die jeweilige Formvorschrift bezogenen Leitlinien 
und Maßstäbe beachtet werden (insbesondere zur „einseitigen Abhängigkeit“ bei 
Grundstücksgeschäften, vgl. § 3 Rn. 15 ff.). Zudem ist für die konkrete Konstella-
tion zu prüfen, ob Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die – uU unter 
Hinnahme einer als beherrschbar oder vernachlässigbar angesehenen vertraglichen 
Unsicherheit – zu einer Verringerung des Umfangs des Beurkundungsstoffs führen.

2. Zeitlicher Versatz verschiedener Teilgeschäfte

Die zeitliche Reihenfolge zusammengesetzter einheitlicher Rechtsgeschäfte ist 
zwar nicht relevant für den Befund, ob die Verträge in einem Verhältnis rechtlicher 
Abhängigkeit voneinander stehen (vgl. § 3 Rn. 15 ff., Rn. 21 ff.).

Allerdings kann die zeitliche Abfolge dazu führen, dass der innere Zusam-
menhang des einheitlichen Rechtsgeschäfts nicht vorliegt, so dass für das spätere 
abgeschlossene Geschäft keine Beurkundungspflicht unter dem Gesichtspunkt des 
„einheitlichen Rechtsgeschäfts“ besteht (s. ie unten Rn. 12 ff.).

3. Personenidentität

• Ein einheitliches Geschäft kann auch dann vorliegen, wenn die an verschiede-
nen, miteinander im Zusammenhang stehenden Verträgen beteiligten Personen 
voneinander verschieden sind. Verträge mit Dritten werden nur dann von der 
Beurkundungspflicht erfasst, wenn die Parteien die Drittleistung in den Zu-
sammenhang von Leistung und Gegenleistung des beurkundungspflichtigen 
Vertrags einbeziehen wollen (vgl. § 3 Rn. 33 ff.). Dies bedarf jeweils der genauen 
Bestimmung im Einzelfall.

V. Allgemeine Grundsätze und Gestaltungshinweise
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Ein Grundstückskaufvertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung des 
Abschlusses eines Mietvertrages mit einer dritten Partei (zB als Anker-Mieter 
der Immobilie). Der Kaufvertrag ist damit schwebend unwirksam. Sowohl 
eine Einbeziehung in das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung als auch 
ein Fehlen eines solchen Zusammenhangs sind gedanklich möglich. Dies hängt 
vom Willen der Parteien ab, wobei es schwer vorstellbar ist, dass der Verkäufer 
die Unsicherheit über den genauen Inhalt des Mietvertrages zu seinen Lasten 
hinnehmen wird. Ihm (und damit im Ergebnis beiden Parteien des Grund-
stückskaufvertrages) wird es in der Regel auf das „Ob“ des Mietvertrages 
ankommen, nicht auf seinen Inhalt in Einzelnen.

• Die Rechtsprechung hat im Immobilienrecht bei zeitlich vorgelagertem Ab-
schluss des eigentlich nicht beurkundungsbedürftigem Geschäfts bei Einfluss-
möglichkeit einer der Parteien auf die Durchführung des Grundstückskaufver-
trages den Schluss gezogen, dass auch der an sich nicht beurkundungspflichtige 
Vertrag zu beurkunden ist. Zutreffender Weise wird man dies uE zum einen als 
Voraussetzung ansehen müssen. Zum anderen muss dies uE auch gelten, wenn 
zuerst der beurkundungspflichtige Vertrag geschlossen wird.

4. Insbesondere: „Verknüpfungswille“ und „(ausdrückliche) 
Verknüpfungsabrede“

• Mit dem „Verknüpfungswillen“ wird letztlich der Wille der Parteien bezeich-
net, aus verschiedenen für sich existenzfähigen Verträgen ein „einheitliches 
Rechtsgeschäft“ zu machen, ggf. unter Einbeziehung Dritter. Für Grundstück-
geschäfte fordert die Rechtsprechung, dass dieser Verknüpfungswille in einer 
„Verknüpfungsabrede“ zum Ausdruck kommt (vgl. § 3 Rn. 24 ff.). Diese kann 
ausdrücklich formuliert sein, wie es die notarielle Kautelarpraxis oft tut. Sie 
kann allerdings auch in Vereinbarungen enthalten sein, die die innere Verbin-
dung der Verträge zum Inhalt haben (zB Bedingung).

• Eine Übertragung dieser Anforderung einer Verknüpfungsabrede auf andere 
beurkundungspflichtige Geschäfte (insbesondere GmbH-Anteilsveräußerungen) 
ist unter Schutzzweckgesichtspunkten nicht angezeigt und deshalb abzulehnen. 
Eine überflüssigerweise aufgenommene Verknüpfungsabrede ist allerdings un-
schädlich. 
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5. Abdingbarkeit von § 139 BGB und Grenzen

• § 139 (analog) BGB ist als solcher nicht durch schlichte Abrede abdingbar; die 
nach § 139 BGB zu bewertenden Konstellation ist allerding gestaltbar. 

• Die Vereinbarung eines Teilgeschäfts als „noch im einzelnen zu verhandeln und 
separat abzuschließen“ oder ähnliche Formulierungen bringt zum Ausdruck, 
dass es den Parteien nicht entscheidend auf den exakten Inhalt des (künftigen) 
Teilgeschäfts und die Sicherheit seines Abschlusses ankommt. Sie nehmen die 
Unsicherheit des Ob und des Wie des künftigen Teilgeschäfts in Kauf und doku-
mentieren dadurch die fehlende Einheitlichkeit beider Rechtsgeschäfte. Eine 
bloße Verneinung des Zusammenhangs verschiedener Geschäfte im Vertrags-
text bei (nahezu) gleichzeitigem Abschluss genügt nicht für die Einschränkung 
der Beurkundungspflicht, da dies widersprüchliches Verhalten der Parteien 
darstellen würde. 

• Zur Beschleunigung eines beurkundungsfreien Vertragsschlusses kann derjenige 
Teil der Gesamtvereinbarung, der die Beurkundungspflicht auslöst, unter die 
aufschiebende Bedingung der Beurkundung des gesamten Vertrages gestellt 
werden.

In einem größeren vertraglichen Zusammenhang können (beurkundungspflich-
tige) Abreden über die Abtretung von GmbH-Anteilen unter die Bedingung 
der Beurkundung des Gesamtvertrags gestellt werden. Damit kann die Verein-
barung im Übrigen sofort und beurkundungsfrei in Kraft treten. Die Parteien 
dokumentieren durch diese Vorgehensweise, dass es ihnen nicht entscheidend 
auf den Abschluss des formbedürftigen Teilgeschäfts ankommt. Diese Gestal-
tung kommt selbstredend nur in Betracht, wenn Beschleunigung des Vertrags-
schlusses angezeigt ist und die Unsicherheit über das Zustandekommen des 
beurkundungsbedürftigen Teils akzeptabel ist.

• Die Vereinbarung ausländischen Rechts für ein nach deutschem Recht beur-
kundungspflichtiges Geschäft führt, soweit kollisionsrechtlich zulässig, zum 
Entfallen der Beurkundungspflicht; diese wird auch nicht durch die Beurkun-
dungspflicht des dinglichen Vollzugs via §§ 125, 139 (analog) BGB durch die 
Hintertür erneut begründet (vgl. § 10 Rn. 26).
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von GmbH-Gesellschafterbeschlüssen, DNotZ 1979, 644; Schäfer, Das Vollmachtsstatut im deutschen 
IPR – einige neuere Ansätze in kritischer Würdigung, RIW 1969, 189; Schaub, Ausländische Han-
delsgesellschaften und Registerverfahren, NZG 2000, 953; ders., Stellvertretung bei Handelsregis-
teranmeldungen, MittBayNot 1999, 539; Scheuch, Die Pflicht zur Eintragung der Gesellschafter einer 
GbR in die GmbH-Gesellschafterliste, GmbHR 2014, 568; Schippel/Bracker, Bundesnotarordnung, 
9. Aufl. 2011; Schneeweiß, Verbotene Rechtsberatung als Fallstrick für die notarielle Beurkundungs-
praxis? – Folgerungen aus dem Urteil des BGH vom 28.9.2000 – IX ZR 279/99, MittBayNot 2001, 
24; Schneider, Egon, Über gekrümmte Linien, Bogen, Striche, Haken und Unterschriften, NJW 1998, 
1844; Schneider, Uwe, Neue Haftungsrisiken für GmbH-Geschäftsführer bei Erstellung und Einrei-
chung der Gesellschafterliste, GmbHR 2009, 393; Schockenhoff/Höder, Gutgläubiger Erwerb von 
GmbH-Anteilen nach dem MoMiG: Nachbesserungsbedarf aus Sicht der M&A-Praxis, ZIP 2006, 
1841; Schotten/Schmellenkamp, Das Internationale Privatrecht in der notariellen Praxis, 2. Aufl. 2007; 
Schuck, Haftung des Notars für steuerliche Belehrungspflichten, BB 1996, 2332; Schütze, Internatio-
nales Notarverfahrensrecht, DNotZ 1992, 66; Seibold/Groner, Die Vollmacht in internationalen M&A- 
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und Finanzierungstransaktionen, NZG 2009, 126; Stauf, Umfang und Grenzen der Verweisungsmög-
lichkeiten nach § 13a BeurkG und der eingeschränkten Vorlesungspflicht nach § 14 BeurkG, RNotZ 
2001, 129; Suttmann, Insichgeschäfte im Gesellschaftsrecht, MittBayNot 2011, 1; Tebben, Die Reform 
der GmbH – das MoMiG in der notariellen Praxis, RNotZ 2008, 441; Tiedtke/Heitzer/Strauß/Rothhaar/
Moderegger/Storch, Streifzug durch das GNotKG, 10. Aufl. 2013; Turiaux/Knigge, Umwelt risiken bei 
M & A-Transaktionen. Risikominimierung durch Environmental Due Diligence Auditing, BB 1999, 
913; Vossius, Gutgläubiger Erwerb von  GmbH-Anteilen nach MoMiG, DB 2007, 2299; Wachter, Ver-
tretungsfragen bei der Gründung einer Einpersonen-GmbH, GmbHR 2003, 660; ders., Unterneh-
mensnachfolge bei der GmbH und GmbH & Co. KG nach dem MoMiG. DB  2009, 159; ders., 
 GmbH-Reform: Auswirkungen auf die Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen, ZNotP 2008, 
378; ders., Neue Anzeigepflichten für Notare im Gesellschaftsrecht, ZNotP 2008, 113; Weingärtner, 
Das notarielle Verwahrungsgeschäft, 2004; Winkler, Änderungen des Beurkundungsgesetzes, Mitt-
BayNot 1999, 2; ders., Beurkundungsgesetz, 17. Aufl. 2013; ders., Änderung und Ergänzung beurkun-
dungsrechtlicher Vorschriften; RPfleger 1980, 169; ders., Der Wortlaut des GmbH-Vertrags bei An-
meldungen zum Handelsregister, DNotZ 1980, 578; Wöstmann, Anforderungen an das Verhalten des 
Notars (§ 14 III BNotO) unter Berücksichtigung der Richtlinien der Notarkammern, ZNotP 2002, 
246; Wolf, Der Nachweis der Untervollmacht bei Notar und Grundbuchamt, MittBayNot 1996, 266; 
Ziemons, Freie Bahn für den Umzug von Gesellschaften nach Inspire Art?!, ZIP 2003, 1913; Zimmer, 
Rechtsgeschäftliche Vertretung und Zwangsvollstreckungsunterwerfung, NotBZ 2006, 302

I. Vorbereitung der Beurkundung

1. Mitwirkungsverbote

Vor jeder Beurkundung hat der Notar zu prüfen, ob er einem Mitwirkungs-
verbot gem. § 3 BeurkG unterliegt. Nach § 3 Abs. 1 S. 1 BeurkG soll der Notar 
bei der Beurkundung bestimmter Angelegenheiten nicht mitwirken. Der zentrale 
Betriff der Angelegenheit ist ähnlich dem zivilprozessualen Begriff des Streitge-
genstandes auszulegen: Es handelt sich nicht um einen bestimmten rechtlichen 
Vorgang, sondern um einen Lebenssachverhalt1. Die Grenzen des Lebenssach-
verhaltes sind so zu sehen, dass aus der Sicht des Rechtsverkehrs die Besorgnis der 
Befangenheit des Notars nicht aufkommt2. Insofern kommt es im Wesentlichen 
darauf an, inwieweit die Interessen der beteiligten Personen einen bestimmten 
Sachverhalt aus der Sicht des Rechtsverkehrs zu einem einheitlichen machen3.

1 Baumann/Limmer RNotZ 2005, 358; Arndt/Lerch/Sandkühler BNotO, § 16 Rz. 13; a.A. Arm-
brüster, dieser präzisiert die Angelegenheit dahingehend, dass er auf das durch den konkreten Beur-
kundungsauftrag begrenzte Rechtsverhältnis abstellt, unter Einbeziehung der dadurch unmittelbar 
präjudizierten Rechtsverhältnisse, vgl. Armbrüster/Leske ZNotP 2001, 453; Huhn/v. Schuckmann/
Armbrüster BeurkG, § 3 Rz. 19.

2 BT-Drucks. 13/4184, S. 36; BT-Drucks. 890/95, S. 36.
3 § 16 BNotO a.F. brachte dies deutlicher zum Ausdruck. Dort wurde die Sachbeteiligung als 

Beteiligung „bei der den Gegenstand des Amtsgeschäfts bildenden Angelegenheit“ bezeichnet, vgl. 
Armbrüster/Leske ZNotP 2001, 454 f.; Armbrüster/Preuß/Renner BeurkG, § 3, Rn. 18.
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